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Stadt Haldensleben 

Der Bürgermeister 

Kämmerei 

 
 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

für den öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtrates  

 

 

Beschluss-Nr.: 206-(V.)/2012 

 

Gegenstand der Vorlage:  

Neubesetzung des Aufsichtsrates der Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben mbH 

 

Gesetzliche Grundlagen: 

 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt, GmbH-Gesetz 
 
 

Begründung: 

 
In der Sitzung des Stadtrates vom 16. Juni 2011 wurde die Neufassung des Gesellschaftsvertrages der 
Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben mbH mit Beschluss-Nr. 161-16.(V)/2011 beschlossen.  
Im Nachgang hierzu erfolgte die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung über die Änderung 
des Gesellschaftsvertrages sowie die dazugehörige notarielle Beurkundung und die Anmeldung zur 
Eintragung in das Handelsregister B Stendal vom Amtsgericht Stendal.  
 
Nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages setzt sich der Aufsichtsrat aus 9 Mitgliedern 
zusammen. Der Bürgermeister ist, kraft Amtes, Mitglied des Aufsichtsrates. Er kann einen Vertreter 
benennen.  
Die weiteren 8 Mitglieder des Aufsichtsrates werden durch Beschluss des Stadtrates der Stadt 
Haldensleben entsandt. 2 dieser zu entsendenden Mitglieder sollen nicht Angehörige des Stadtrates 
und/oder der Stadtverwaltung der Stadt Haldensleben sein. Ebenfalls ist ein Arbeitnehmervertreter zu 
entsenden. Durch die Fraktionen des Stadtrates können daher insgesamt 5 Vertreter entsandt werden. 
 
Die Berechnung der Sitzverteilung erfolgt auf der Grundlage des § 46, Abs. 1 der Gemeindeordnung 
des Landes Sachsen-Anhalt. Hierbei kommt das Verfahren Hare/Niemeyer zur Anwendung. 
 
Unter Berücksichtigung der Mitgliederzahl der einzelnen Fraktionen ergibt sich nachfolgende 
Berechnung: 
 
 
                            Ganze Zahlen     höchste Bruchteile     Gesamtsitze 

 

1.  Fraktion der CDU mit  9 Mitgliedern 5 x 9  = 1,61         1 Sitz          1 Sitz              2 Sitze 
           28 

 

2. Fraktion Die Linke mit  5 Mitgliedern 5 x 5   =  0,89       0 Sitze          1 Sitz            1 Sitz 
          28 

 

3. Fraktion SPD  mit  5 Mitgliedern 5 x 5  =  0,89        0 Sitze          1 Sitz           1 Sitz 
           28 

 

4. Fraktion Freie Wähler/pro Althaldensleben  
    mit  5 Mitgliedern 5 x 5  =  0,89       0 Sitze           1 Sitz           1 Sitz 
           28 
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5. Fraktion FDP mit  2 Mitgliedern 5 x 2   =  0,36      0 Sitze           0 Sitze         0 Sitze  
           28 

 

6. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

    mit  2 Mitgliedern 5 x 2   =   0,36     0 Sitze           0 Sitze          0 Sitze 
           28 

 

 

 

Als Arbeitnehmervertreter hat die Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben mbH……..……..benannt. 
 
 
Als weitere Mitglieder werden ………………………………………………………. 
sowie ……………………………………………………………………………….entsandt.  
 
 
 
 

Beschlussempfehlungen und -fassungen: 

Ausschuss am: Abstimmungsergebnis 
Hauptausschuss  16.02.2012   
Stadtrat  23.02.2012   
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Der Stadtrat der Stadt Haldensleben beschließt die Entsendung von nachfolgenden 
Mitgliedern  
 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
 
in den Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben mbH.  
 
Als Arbeitnehmervertreter wird ……………………………………………entsandt. 
 
Als weitere Mitglieder werden  
 
……………………………………………………………………….  
 
sowie ……………………………………………………………….. 
 
entsandt.  
 
 
 
 

Bürgermeister 


